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Ausschreibung 
zum Verkauf von Baugrundstücken 

in Freiburg – St. Georgen  
Baugebiet „Westlich Besanconallee“ 

 
 
Lage 
 
Am Rande des Schwarzwaldes und am Fuße des Schönbergs gelegen, bildet der  
Stadtteil St. Georgen das Tor zum Markgräfler Land und zur Rheinebene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Westrand dieses beliebten Stadtteiles, nahe der ortsbildprägenden Pfarrkirche 
St. Georg, befinden sich die zum Verkauf angebotenen Bauplätze. Die Grundstücke 
liegen in dritter Baureihe zur Besanconallee und deshalb bevorzugt abseits des 
Durchgangsverkehrs. 
 
St. Georgen hält alle  notwendigen Infrastruktureinrichtungen für Sie bereit. Zusätz-
lich zu den Läden und Einrichtungen im Ortszentrum bietet Ihnen das benachbarte 
Gewerbegebiet Haid umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten (Verbrauchermarkt, Bau-
markt u.v.a.).  
 
Im Stadtteil stehen verschiedene Kindergärten und für den Schulbesuch Ihrer Kinder 
die Schneeburgschule (Grundschule), die Schönbergschule (Grund- und Hauptschu-
le) sowie das Theodor-Heuss-Gymnasium zur Verfügung.  
 
Die Baugrundstücke liegen in Sichtweite zum Landschaftsschutzgebiet „Mooswald“ 
mit seinem hohen Freizeit- und Erholungswert. Dort befindet sich auch das Mineral-
Thermal-Bad, welches ein besonderes Angebot an Freizeit und Gesundheit darstellt.  
Westlich des Baugebietes legt die Stadt derzeit eine Kleingartenanlage an.  
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Die Anlagen der Sport-, Fußball- und Tennisvereine und ein Freischwimmbad laden 
zu Sport und Freizeitbeschäftigung ein. Daneben bieten die örtlichen Vereine und  
Kirchengemeinden vielfältige kulturelle und soziale Aktivitäten und Angebote. 
 
Die Bauplätze bieten eine sehr gute Anbindung an den Individualverkehr. Über die  
B 3 / B 31 erreichen Sie problemlos die Innenstadt, zur Autobahnanschlussstelle 
Freiburg-Süd sind es nur etwa 5 Kilometer.  
 
Am nächstgelegenen Haltestellenpunkt des Öffentlichen Personennahverkehrs 
„Besanconallee“ verkehren die Buslinien 11, 14 und 35 mit Anschlussmöglichkeit an 
die Stadtbahnlinie 3 im Gewerbegebiet Haid (Munzinger Straße). 
 
 
 
Grundstücksbeschreibung 
 
 
Die Stadt Freiburg i.Br. bietet Ihnen folgende Baugrundstücke zum Erwerb an:  
 
 

OZ Flurstück-Nr. Grundstücksgröße  zur Bebauung mit einer/einem 

1 28660/1 
vergeben 

368 m² Doppelhaushälfte 

2 28660/2 461 m² Doppelhaushälfte 

3 28660/3 
vergeben 

473 m² Doppelhaushälfte 

4 28660/4 473 m² Doppelhaushälfte 

5 28660/5 
vergeben 

473 m² Doppelhaushälfte 

6 28660/6 
 

474 m² Doppelhaushälfte 

7 28660/7 
vergeben 

627 m² Einzelhaus 

 
 
Die Lage der einzelnen Grundstücke entnehmen Sie bitte dem beigefügten Lageplan 
- Anlage 1 -. 
 
Die Baugrundstücke werden über die Besanconallee durch eine bereits provisorisch 
vorhandene Stichstraße angebunden. Diese Stichstraße ist momentan noch nicht 
ortsstraßenmäßig ausgebaut. Der Endausbau des Weges erfolgt nach Abschluss der 
Neubebauung.  
 
Die Grundstücke sind voll erschlossen und sofort bebaubar. Die Erschließungs- und 
Kanalbeiträge werden von der Stadt bezahlt und sind mit dem Kaufpreis abgegolten.  
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Im Zuge der allgemeinen Kanalbaumaßnahmen wurden keine Hausanschlüsse 
(Schmutzwasser und Oberflächenwasser) verlegt. Die  Kosten für die Herstellung 
des Schmutzwasseranschlusses sowie aller sonstigen Ver- und Entsorgungsleitun-
gen sind von der Käuferin / vom Käufer zu tragen.   
 
Alle Grundstücke sind frei von jeglichen Belastungen im Grundbuch (z.B. Leitungs-
rechte o.ä.) sowie frei von Baulasten. 
 
 
Bebaubarkeit 
 
Für die Bebauung der Grundstücke ist der Bebauungsplanes Nr. 6-152, „Westlich 
Besanconallee“ maßgebend. 
 
Aus dem beigefügten Bebauungsplanausschnitt - Anlage 2 - sind die wesentlichen 
Bebauungsvorschriften ersichtlich. Die Baukörper sind innerhalb der blau markierten 
Baufenster zu errichten. Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der Baufenster 
bzw. auf den separat festgesetzten Flächen (rot gestrichelt) zulässig. 
 
Bei Ihren Überlegungen für eine mögliche Bebauung der Grundstücke beachten Sie 
bitte auch die „Textlichen Festsetzungen“ und die „Ergänzenden Hinweise“ zum Be-
bauungsplan  - Anlage 2 a und 2 b -. 
 
Die vorgenannten Ausführungen einschließlich der beigefügten  Anlagen geben ei-
nen Überblick über die Bebaubarkeit der Grundstücke. Wir empfehlen, vor Abgabe 
des Kaufangebotes den vollständigen Bebauungsplan „Westlich Besanconallee“, 
Plan Nr. 6-152, mit den Textlichen Festsetzungen beim Beratungszentrum Bauen, 
Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg i.Br., einzusehen.  
 
Weitere Vorgaben zur Bebauung ergeben sich aus Ziffer 8 der Kaufbedingungen, auf 
die an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird. 
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Besonderheiten 
 
Bodenuntersuchungen auf Kampfmittelfreiheit 
 
Die  Baugrundstücke wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart - Kampfmittelbesei-
tigungsdienst - auf Kampfmittelrückstände aus dem 2. Weltkrieg untersucht. Die 
Luftbildauswertung hat keine  Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bomben-
blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Nach Aussage des 
Regierungspräsidiums sind keine weiteren Maßnahmen  erforderlich.  
 
Altlasten- / Baugrunduntersuchung 
 
Zur Klärung einer möglichen Bodenbelastung sowie der Baugrundverhältnisse wurde 
das Baugebiet durch die Firma solum, büro für boden + geologie, erkundet. Hierzu 
wurden Schürfgruben angelegt und das angetroffene Bodenmaterial auf eventuelle 
Schad- und Abfallstoffe untersucht. 
 
Bei der Überprüfung im Bereich der Baufenster  wurden ungestörte Bodenverhält-
nisse (sandige Kiese in natürlicher Lagerung) angetroffen. Nach den Untersuchun-
gen ist davon auszugehen, dass das Aushubmaterial im Bereich der zulässigen 
Überbauung nicht  belastet  ist. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse eignen sich  die Schichten zur Aufnahme von Bauwerkslasten 
und für die Versickerung von Niederschlagswasser. 
 
Im nicht überbaubaren Bereich  (westlich der geplanten Baukörper) wurden Auffül-
lungen mit bodenfremden Bestandteilen festgestellt. Unter einer ca. 0,80 m mächti-
gen Auffüllung aus überwiegend natürlichem Material folgt eine Schicht mit boden-
fremden Bestandteilen (Glas, Metall, Porzellan, Ziegel, Putz, Holzkohle) bis ca. 2,50 
m unter Flur. Darunter steht natürlicher Kies an. Dieser Bereich ist nach aktuellem 
Kenntnisstand - entgegen den Angaben im Bebauungsplan - für eine Versickerung 
nur mit zusätzlichen Maßnahmen geeignet.  Aus diesem Grund ist eine Versicke-
rung im unbelasteten Grundstücksbereich vorzusehen.  
 
In diesem Bereich erfolgte auch eine Bewertung nach Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) . Dabei wurde eine Prüfwertüberschreitung bezüglich des Wirkungspfa-
des Boden-Nutzpflanze festgestellt. Die Stadt Freiburg i.Br. hat die erforderlichen 
Maßnahmen für eine unbedenkliche Gartennutzung zwischenzeitlich durchgeführt.  
 
Der belastete Boden wurde in einem Sanierungsstreifen von 10 m Breite entlang der 
westlichen Grundstücksgrenze bis mindestens 60 cm Tiefe, lokal auch bis 80 cm, 
ausgehoben und gegen schadstofffreies Bodenmaterial ersetzt. Der Ausbau des be-
lasteten Materials und der Einbau des zugeführten Materials wurden gutachterlich 
begleitet. 
 
Der geotechnische Bericht mit sämtlichen Laboranalysen kann beim Amt für Liegen-
schaften und Wohnungswesen, Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg i.Br., eingesehen 
bzw. per e-Mail angefordert werden. 
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Kaufbedingungen  
 
1. Der Grundstückskaufvertrag ist innerhalb von sechs Wochen nach der  Vergabe-

entscheidung der Stadt Freiburg i.Br. notariell zu beurkunden. 
 
2. Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach Beurkundung des Kaufvertra-

ges zur Zahlung fällig.  
 
3. Die Käuferin / der Käufer trägt die Kosten für die notarielle Beurkundung des 

Kaufvertrages und den Vollzug im Grundbuch sowie die Grunderwerbsteuer. 
 
4. Das Grundstück geht auf die Käuferin / den Käufer über, wie es steht und liegt. 

Die Stadt Freiburg i.Br. haftet - über den in Abschnitt „Besonderheiten, Altlasten-/ 
Baugrunduntersuchung“ dargestellten Umfang hinaus - nicht für verborgene Män-
gel. Sie bestätigt, dass ihr solche Mängel nicht bekannt sind.  

 
5. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich, das Grundstück unter Beachtung aller 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere des geltenden Bebauungspla-
nes,  zu bebauen.  

 
6. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich, das Bauvorhaben innerhalb von zwei 

Jahren nach Besitzübergang bezugsfertig zu errichten. 
 
7. Das Grundstück darf in unbebautem Zustand oder vor Bezugsfertigkeit der zu 

errichtenden Gebäude nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Stadt 
Freiburg i.Br. im Ganzen oder in Teilen entgeltlich oder unentgeltlich veräußert 
werden. Das gilt auch für die Bestellung eines Erbbaurechts. 

 
8. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich 
 

�� die zu errichtenden Gebäude mindestens als Freiburger Effizienzhaus 40 zu 
errichten. Die vertragliche Verpflichtung sowie die Anleitung zur Umsetzung 
und zum Nachweis sind aus den Anlagen 3, 3 a und 3 b  ersichtlich 

 
�� eventuell vorgesehene Solaranlagen (Photovoltaik, Solarthermie) in die Dach-

fläche bzw. in die Fassade zu integrieren 
 
�� bei Doppelhäusern eine einheitliche Dachneigung zu wählen.  

Das bedeutet, dass sich die Käuferin / der Käufer mit ihrer / seiner Bebauung 
hinsichtlich der Dachneigung an ein eventuell schon bestehendes bzw. ge-
nehmigtes Vorhaben anzupassen hat. 
 

9. Der Erschließungs- und Kanalbeitrag sowie die Kosten für erforderliche ökologi-
sche Ausgleichsmaßnahmen sind mit dem Kaufpreis abgegolten. 

 
10.  Zusätzlich zu dem Kaufpreis sind von der Käuferin / dem Käufer  
 

�� die Kosten für den Schmutzwasseranschluss und für die Oberflächenentwäs-
serung 
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�� alle sonstigen Kosten für Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Strom, Gas, 
Wasser, Telefon usw.)  

 
zu tragen bzw. zu erstatten.  
 
 

Abgabe eines Kaufangebotes 
 
1. Wir bitten Sie, das Kaufangebot / die Kaufangebote mit dem beigefügten Vor-

druck „Kaufangebot“ abzugeben - Anlage 4 -. Der Vordruck ist in einem ver-
schlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung Westlich  
Besanconallee“ an die Stadt Freiburg i. Br. - Amt für Liegenschaften und Woh-
nungswesen - Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg i. Br. zu senden. 

 
2. Eine etwaige Vermittlungstätigkeit wird von der Stadt Freiburg i.Br. nicht honoriert.  
 
3. Über den Zuschlag entscheidet der Gemeinderat bzw. der gemeinderätliche 

Hauptausschuss.  
 
Die Stadt Freiburg behält sich die volle Entscheidungsfreiheit vor, ob, an wen und 
zu welchen Bedingungen die Grundstücke veräußert werden. Entsprechen die 
eingegangenen Angebote nicht den Preisvorstellungen der Stadt, bleibt es ihr 
vorbehalten, die Grundstücke erneut zum Verkauf auszuschreiben. 
 

 
 
Ansprechpartner 
 
Ihre Ansprechpartnerin beim Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen, 
Abteilung Liegenschaften, Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg i. Br.  ist: 
 
Frau Cornelia Eckert 
Tel.: 0761/201-5329 
e-mail:  cornelia.eckert@stadt.freiburg.de 
 
 
Alle Angaben und Darstellungen in diesem Exposé wurd en mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie 
stellen lediglich Auszüge und einen Überblick mit d em Stand Juli 2011 dar. Sie beruhen zu einem erheb-
lichen Teil auf Angaben und Darstellungen Dritter. Insoweit besteht keinerlei Haftung der Stadt für Irr tü-
mer oder Fehler Dritter. Sämtliche Angaben und Darst ellungen in diesem Exposé sind unverbindlich. 
Rechtlich relevante Erwartungen über die Beschaffenh eit bzw. den Zustand der Verkaufssache können 
hieraus nicht hergeleitet werden. Die Haftung der St adt für Mängel ergibt sich ausschließlich aus den 
späteren vertraglichen Vereinbarungen und nicht aus den Angaben in diesem Exposé. Die Stadt behält 
sich Änderungen der vertraglichen Vereinbarungen ge genüber den Angaben im Exposé ausdrücklich 
vor. Aus dem Exposé kann zudem keinerlei Anspruch au f Verkauf der Baugrundstücke mit den in dem 
Exposé genannten Merkmalen und Angaben abgeleitet we rden.  

 
 
Anlagen  
· Lageplan 
· Auszug Bebauungsplan mit „Textlichen Festsetzungen“ und „Ergänzenden Hinweisen“ 
· Vertragsregelung, Anleitung und Nachweisblatt Freiburger Effizienzhaus 40  
· Vordruck Kaufangebot 
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627 m² 
vergeben  

474 m² 
vergeben 

473 m² 
vergeben  

473 m² 
vergeben 
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461 m² 

368 m²  
vergeben 

  

627 m² 
vergeben 
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473 m² 
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473 m² 
vergeben  

461 m² 

368 m² 
vergeben  



 

Anlage 2 

WA   Allgemeines Wohngebiet  
GH    Gebäudehöhe 
TH     Traufhöhe 
GRZ   (Grundflächenzahl) max. 0,4 
 
   E      Einzelhaus 
 
   D      Doppelhaus 

Private Grünfläche  
Flächenhaftes Pflanzgebot  



 
 
 
 
 

Anlage 2a 
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§ X 

Immissionsschutzbindungen 
 Freiburger Effizienzhaus 40  

 
(1) Der Käufer verpflichtet sich, das zu errichtende Wohngebäude als Freiburger Effizienzhaus 

40 zu erstellen. Grundlage des rechnerischen Nachweises ist die Energieeinsparverord-
nung (EnEV2009). Die in der EnEV angegebenen Höchstwerte des spezifischen Transmissi-
onswärmeverlusts und des Jahres-Primärenergiebedarfs sind gemäß der Anleitung zur 
Umsetzung der vertraglichen Verpflichtung zu begrenzen, d.h. die sich aus dieser Anleitung 
ergebenden maximalen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Die vorgenannte 
Anleitung ist dieser Urkunde als Anlage X als wesentlicher Vertragsbestandteil beigefügt.  

 
(2) Der rechnerische Nachweis gemäß Absatz 1 ist von einem Planverfasser oder Sachver-

ständigen nach § 43 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) zu erstellen und vor 
Baubeginn dem Baurechtsamt der Stadt vorzulegen. 

 
(3) Die Überprüfung der Bauausführung auf Übereinstimmung mit dem rechnerischen Nach-

weis hat durch den Planverfasser oder Sachverständigen gemäß Absatz 2 zu erfolgen. Än-
derungen der Bauausführung dürfen nicht zu einer Überschreitung der Grenzwerte des 
Freiburger Effizienzhauses 40 führen. Unverzüglich nach Fertigstellung der baulichen Anla-
ge ist dem Baurechtsamt der Stadt vom oben genannten Planverfasser oder Sachverstän-
digen der Energiebedarfsausweis und die Bescheinigung der Kontrolle der Bauausführung 
gemäß EnEV-Durchführungsverordnung Baden-Württemberg sowie gegebenenfalls ein 
modifizierter rechnerischer Nachweis vorzulegen. Der Nachweis des Freiburger Effizienz-
hauses 40 ist auf einem gesonderten Formular zu bestätigen. Das Nachweisformular ist 
dieser Urkunde als Anlage X als Vertragsbestandteil beigefügt. 

 
(4) Die Stadt behält sich vor, jederzeit Überprüfungen der rechnerischen Nachweise und der 

Bauausführung durchzuführen. Sollten bei der Überprüfung der Bauausführung Abwei-
chungen zum rechnerischen Nachweis festgestellt werden, wird die Stadt eine entspre-
chende Nachbesserung verlangen. Sofern eine Nachbesserung nicht erfolgen kann, zahlt 
der Käufer an die Stadt eine Vertragsstrafe bis zu 10,00 EUR je m² Wohn-/Nutzfläche für 
jede kWh pro m², um die der in Absatz 1 festgelegte Jahres-Primärenergiebedarf bzw. bis 
zu 10 EUR je m² Wohn-/Nutzfläche für jede 0,01 W/(m²K), um die der spezifische Trans-
missionsverlust überschritten wird, soweit die Überschreitung von ihm oder seinen Erfül-
lungsgehilfen (u.a. der beauftragte Planer bzw. Sachverständiger) zu vertreten ist. Die bei-
den im vorhergehenden Satz genannten Berechnungen sind alternativ vorzunehmen; der 
Käufer schuldet als Vertragsstrafe sodann den höheren der beiden errechneten Beträge, 
nicht aber beide Beträge kumuliert (bzw. addiert). 

 
(5) Die Kosten für die Tätigkeit des oben genannten Planverfassers oder Sachverständigen 

trägt der Käufer. Die Kosten der in Absatz 4 genannten Überprüfung trägt der Käufer in den 
Fällen, in denen die festgelegten Grenzwerte des Freiburger Effizienzhauses 40 überschrit-
ten sind. 

 
(6) Der Käufer verpflichtet sich, im Falle der Weiterveräußerung des Kaufgrundstückes diese 

Regelung uneingeschränkt auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 Anlage 3 a 

 

Anleitung 
zur Umsetzung der im Kauf- bzw. Erbbaurechtsvertrag  

über ein Baugrundstück der Stadt Freiburg i. Br. 
enthaltenen Verpflichtung zur Einhaltung des 

Freiburger Effizienzhauses 40 
 
�Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT’ darf maximal 70 % des im Referenzge-
bäudeverfahren nach der Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV2009) berechneten Wertes 
betragen. Die Anlage 1 der Tabelle 2 der EnEV 2009 darf nicht angewandt werden. 
� 
Der Jahres-Primärenergiebedarf darf maximal 40 % des Grenzwertes nach der EnEV2009 
betragen.  
� 
Im Falle eines Wohngebäudes mit überwiegender Warmwasserbereitung aus elektri-
schem Strom dürfen die Randbedingungen für das Referenzgebäude in Anlage 1, Tabelle 
1, Zeile 6 der EnEV nicht verändert werden. Es gelten alle Randbedingungen der Tabelle 1. 
�Es gelten grundsätzlich die folgenden Primärenergiefaktoren in Anlehnung an die DIN V 
18599-1:2007-02. Abweichend von der DIN werden die Faktoren für Nah-/Fernwärme aus 
erneuerbaren Energien festgelegt. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur zulässig, wenn 
die Berechnungen des Primärenergiefaktors eines unabhängigen Sachverständigen in Ab-
stimmung mit der städtischen Energiefachstelle (Umweltschutzamt) vorliegen. 
 
Energieträger  Primärenergiefaktor fP  

(nicht erneuerbarer Anteil) 
Brennstoffe Heizöl EL 1,1 
 Erdgas H 1,1 
 Flüssiggas 1,1 
 Steinkohle 1,1 
 Braunkohle 1,2 
 Holz 0,2 
Nah-/Fernwärme aus KWK fossiler Brennstoff 0,7 
 erneuerbarer Brennstoff 0,7 

bzw. mit rechn. Nachweis belegt 
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken fossiler Brennstoff 1,3 
 erneuerbarer Brennstoff 1,3 

bzw. mit rechn. Nachweis belegt 
Strom Strom-Mix 2,6 
Umweltenergie Solarenergie, Umgebungswärme 0,0 

 
�Bei künftigen neuen Technologien für die Wärmeerzeugung wird im Einzelfall auf Antrag 
des Käufers/Erbbauberechtigten/Planungsbegünstigten in Abstimmung mit der städtischen 
Energiefachstelle (Umweltschutzamt) überprüft, welcher Primärenergiefaktor fP angewandt 
wird. 
Der Einbau einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Effizienz > 75% 
ist verpflichtend. Die Luftdichtigkeit muss anhand eines Blower-Door-Tests nachgewiesen 
werden und einen maximalen Wert von n50 <= 0,60 1/h erreichen. �Eine Qualitätssicherung 
wird generell als zusätzliche Maßnahme empfohlen. Weiterhin gilt Folgendes: 
 
- Durchführung der Qualitätssicherung nach den Vorgaben der EnEV-

Durchführungsverordnung Baden-Württemberg durch einen Planverfasser nach § 43 LBO 
oder Sachverständigen nach § 43 Absatz 2 LBO Baden-Württemberg mit Ausstellung des 
Energiebedarfsausweises und der Bescheinigung der Kontrolle der Bauausführung Energie 
sparender Maßnahmen. 

 
- Überprüfung der Qualitätssicherung durch einen von der Stadt Freiburg i. Br. beauftragten  
 Gutachter durch Stichproben. 



 

     Anlage 3b 



             Anlage 4 
 
 

Kaufangebot 
für Baugrundstücke im Baugebiet 

„Westlich Besanconallee“ 
 
 
Hinweis:  
Sofern Sie sich alternativ um mehrere Grundstücke bewerben wollen, geben Sie bitte mit  
dem Kaufangebot jeweils auch Ihre Priorität für das betreffende Grundstück an.  
 
 
Ich gebe / wir geben gemäß den Ausschreibungsunterlagen folgendes Kaufangebot ab: 
 

Priorität Grundstück Flst.Nr. Grundstücksgröße  Kaufangebot (EURO) 

 28660/1 368 m² vergeben 

 28660/2 461 m²  

 28660/3 473 m² vergeben 

 28660/4 473 m²  

 28660/5 473 m² vergeben 

 28660/6 474 m²  

 28660/7 627 m² vergeben  

 
An dieses Kaufangebot halte ich mich / halten wir uns für einen Zeitraum von 6 Monaten  
nach Abgabe des Angebots gebunden. 
Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 
500,00 EUR an die Stadt Freiburg i. Br., falls ich / wir innerhalb dieser Bindungsfrist von  
meinem / unserem Angebot zurücktrete / zurücktreten. 
 
 
............................................................................., den ...................................... 
(Ort)       (Datum) 
 
 
............................................................................ ................................................................................... 
(Name / Vorname / Firma)      
 
 
............................................................................. ....................................................................... 
(Straße)      (PLZ, Wohnort) 
 
 
............................................................................. ....................................................................... 
(Telefon)      (e-Mail) 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 
(Unterschrift/en) 
 
         

in einem verschlossenen Umschlag 
zurücksenden mit dem Vermerk 

      „Ausschreibung Westlich Besanconallee“  


